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Matthias Egert wird neuer Bürgermeister der Stadt Zörbig
Nach Bekanntgabe des vorläufigen 
Wahlergebnisses der Stichwahl am 
Wahlabend des 14. April 2019 durch 
den Stadtwahlleiter Andreas Voss be-
glückwünschte der Bürgermeister Rolf 
Sonnenberger Herrn Matthias Egert 
und begrüßte ihn als neuen Bürger-
meister der Stadt Zörbig. 
Gleichzeit sprach er dem Mitbewerber 
Matthias Schlegel für seine Kandidatur 
seinen Dank aus.

Matthias Egert, der nach eigenen An-
gaben seit seiner Geburt in Zörbig lebt 
und arbeitet, hat 2014 erstmals als Mit-
glied des Stadtrates der Stadt Zörbig 
für die CDU kandidiert und vertritt die-
se seitdem als Fraktionsvorsitzender.

Sofern die Bestätigung der 
Gültigkeit der Bürgermeis-
terwahl vom 31.03. und der 
Stichwahl zur Bürgermeis-
terwahl vom 14.04.2019 
durch den Stadtrat der 
Stadt Zörbig in seiner Sit-
zung am 22.05.2019 erfolgt, 
soll während der Sitzung 
die Ernennung, Vereidung 
und Verpflichtung von Mat-
thias Egert erfolgen. Seine 
Amtszeit für die Dauer von 
sieben Jahren würde zum 
01.07.2019 beginnen.

Benny Berger
SGL Zentrale Verwaltung

Einladung zum „Tag der Städtebauförderung 2019“ am 
04.06.2019 ab 14.00 Uhr im Stadtbad in Zörbig

Werte Bürgerinnen und 
Bürger der Stadt Zörbig,
zum nunmehr 5. Mal wird 
sich die Stadt Zörbig mit 
ihren Projekten an dem 

bundesweiten „Tag der Städtebauför-
derung“ beteiligen.
Aufgrund des in den letzten Jahren zu 
verzeichnenden großen Interesses der 
Einwohner, Vereine, Organisationen 
sowie kommunaler Organe sollen auch 

in diesem Jahr die Fortschritte der Pro-
jekte im Rahmen des Förderprogramms 
„Kleinere Städte und Gemeinden“ prä-
sentiert werden.
Im Mittelpunkt der Darstellung steht 
2019 das Projekt „Zentrale Jugend-
freizeit- und Sportstätte im Zörbiger 
Stadtbad“. Mit den nunmehr fast ab-
geschlossenen Umbau des Mehrzweck-
gebäudes wurde die Basis für die jah-
reszeitliche verlängerte Nutzung des 
Objektes für verschiedene Altersgrup-
pen geschaffen. 

Der modernisierte 
Imbiss und Umklei-
debereich wartet 
ebenfalls auf seine 
Einweihung.

Die Projekte:
· „Nutzungsergänzung des Kultur- 

und Bildungszentrum“ (KBZ im 
Schloss) und

Lesen Sie weiter auf Seite 2.

FINANZIEREN Sie mit uns! 
Allianz Generalvertretung 
Sabine Schöbe
Ihr Spezialist für Baufinanzierung 

Zinsbindung bis zu 40 Jahren 

Sprechen Sie uns an! 0176 436 605 60 
sabine.schoebe@allianz.de
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Mitteilung des Fachbereiches Bildung, Wirtschaft und Ordnung
Am Montag, dem 27.05.2019 und am 
Dienstag, dem 28.05.2019 bleibt der 
Bereich Pass- und Meldewesen aus or-
ganisatorischen Gründen geschlossen.
Ersatzweise ist am Montag, dem 

03.06.2019 von 09.00 Uhr - 12.00 Uhr 
und von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr und 
am Mittwoch, dem 05.06.2019 von  
09.00 Uhr - 12.00 Uhr geöffnet.

Wir bitten um Beachtung!

Nico Hofert
Fachbereichsleiter
Bildung, Wirtschaft und Ordnung

· „Zörbiger Berufsorientierungszent-
rum“ (BOZ) am Ergänzungsstandort 
Mößlitz

sind derzeit in der Anfangsphase der 
Realisierung bzw. in Planungsvorbe-
reitung. Über den aktuellen Stand der 
Bearbeitung wird ebenfalls informiert.
Wir möchten unseren Gästen an diesem 
„Tag der Städtebauförderung“ die Ent-
wicklung der Vorhaben von der Grund-

idee bis zu den nunmehr zu verzeich-
nenden Ergebnissen erläutern und mit 
Ihnen gemeinsam darüber diskutieren.

Für das leibliche Wohl und ein Rah-
menprogramm wird ebenfalls gesorgt.

Über Ihren Besuch würden sich die zahl-
reichen Akteure, Stadt- und Ortschafts-
räte sowie die Stadtverwaltung sehr 
freuen!

Rolf Sonnenberger
Bürgermeister
Stadt Zörbig

Jürgen Ebinger
Ortsbürgermeister
OT Zörbig

Fortsetzung Titelseite

Abdruck eines Auszuges des Stimmzettels für die Wahl zum Stadtrat der Stadt Zörbig  
zur Orientierung für die Wahl am 26.05.2019
Beiliegender Auszug des Stimmzettels 
des Stadtrates der Stadt Zörbig soll 
der Orientierung der Wähler für die 
Wahl zum Stadtrat der Stadt Zörbig am 
26.05.2019 dienen. (siehe Mitte)

Er nennt lediglich die Namen, das Ge-
burtsjahr und den Ortsteil der Bewer-
ber.

Vollständige Muster der Stimmzettel für 
die Wahl zum Stadtrat der Stadt Zörbig 
sowie für die Ortschaftsräte können 

auf der Internetseite der Stadt Zörbig 
unter https://www.stadt-zoerbig.de/
de/details-aktuelles/kommunalwahlen-
am-26052019-20002993.html eingese-
hen werden.

Weiter gilt für die Stimmabgabe auf 
dem Stimmzettel des Stadtrates der 
Stadt Zörbig am 26.05.2019:
- Sie haben drei Stimmen

- Sie können alle drei Stimmen einem 
einzigen Bewerber geben./Sie kön-
nen ihre drei Stimmen aber auch 
auf mehrere Bewerber/desselben 
Wahlvorschlages oder verschiedener 
Wahlvorschläge verteilen.

- Nicht mehr als drei Stimmen! Der 
Stimmzettel ist sonst ungültig

Zörbig, den 02.05.2019

Andreas Voss
Stadtwahlleiter der Stadt Zörbig

Allen älteren Bürgern, die im Mai geboren sind 
herzlichen Glückwunsch!
OT Zörbig
Hedwig Jänicke  zum 85. Geburtstag
Erika Otto  zum 85. Geburtstag
Heinz Manz  zum 85. Geburtstag
Karl-Heinz 
Schneider  zum 80. Geburtstag
Gertraud Schulz  zum 80. Geburtstag
Rosemarie 
Kaufmann  zum 80. Geburtstag
Emma Schmidt  zum 80. Geburtstag
Margot Gumbrecht  zum 80. Geburtstag
Elfriede Booch  zum 75. Geburtstag
Ilona Hildebrandt  zum 75. Geburtstag
Margit Schreiner  zum 70. Geburtstag
Renate Imbsweiler  zum 70. Geburtstag

Reinhardt Opitz  zum 70. Geburtstag
OT Cösitz
Gerhard Winkler  zum 75. Geburtstag
OT Göttnitz
Gerda Kolbig  zum 90. Geburtstag
OT Großzöberitz
Anna Tonn  zum 85. Geburtstag
OT Löberitz
Marlies Brauner  zum 75. Geburtstag
Hannelore Hicke  zum 70. Geburtstag
OT Quetzdölsdorf
Rolf Simon  zum 70. Geburtstag
OT Rieda
Hans-Dieter Singer  zum 75. Geburtstag
Charlotte Stötzer zum 70. Geburtstag

OT Salzfurtkapelle
Günther Friebel  zum 80. Geburtstag
OT Schortewitz
Frieda Becker  zum 101. Geburtstag
Rosel Langer  zum 70. Geburtstag
OT Spören
Karl Sommer zum 75. Geburtstag
OT Stumsdorf
Waltraud Schulz  zum 75. Geburtstag
Hans Jäger  zum 70. Geburtstag
OT Wadendorf
Waltraud Berger  zum 85. Geburtstag

Stephanie Wolf
SB Pass- und Meldewesen

Geburtsanzeigen. Die ganz besondere Art, Freude zu teilen.
online aufgeben: wittich.de/geburt
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Impressionen vom diesjährigen Frühjahrsputz
„Der Frühling bringt den  
Frühjahrsputz, den  
Frühjahrsfeldzug gegen Schmutz.“

Auch in diesem Jahr war es endlich wie-
der so weit, dem Winter und den damit 
verbundenen Schmuddelecken „Adee“ 
zu sagen. Viele fleißige Hände packten 
an den verschiedensten Orten mit an 
und somit war diese alljährliche Tradi-
tion wieder einmal von Erfolg gekrönt. 
Es wurde gekehrt, geharkt, gemalert 
und gehandwerkelt. Einen herzlichen 
Dank den vielen fleißigen Helfern für 
ihren untermüdlichen Einsatz.

Rolf Sonnenberger
Bürgermeister
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Information über Verkehrsraumeinschränkungen im Stadtgebiet von Zörbig ab Mai 2019
Ortschaft Zörbig 
-  Vollsperrung eines Teilabschnit-

tes der Straße „Vor dem Leipziger 
Tor“ im Bereich des Baugebietes 
„Alte Gärtnerei‘‘ vom 25.03.2019 
bis voraussichtlich Juni 2019 wegen 
grundhaften Ausbau der Straße

 
Ortschaft Quetzdölsdorf 
-  Vollsperrung des Gehweges in der 

Geschwister –Scholl-Str. vom Teich bis 
Ortsausgang in Richtung Dammen-
dorf wegen Kabelverlegearbeiten ab 
voraussichtlich 23.4.2019 bis Ende Mai

  Für die Fußgänger wird ein Notweg 
auf der Fahrbahn in dem betreffen-
den Abschnitt der Sperrung errich-
tet.

 
Ortschaft Salzfurtkapelle 
-  Vollsperrung des Gehweges ab-

schnittsweise in der Zehbitzer Str. 
8 – 40 vom 18.03.2019 – 10.05.2019 
zur Verlegung von Elektrokabeln

 
Ortschaft Schortewitz 
-  Vollsperrung der Fahrbahn der 

Straßen „Heidenberg‘‘ und „Neue 

Gartenstraße‘‘ in zwei Bauabschnit-
ten vom 01.04.2019 – 30.09.2019

diverse Ortschaften der Stadt 
-  temporäre Gehwegsperrungen im 

Fußwegbereich für Kopflöcher zur 
Kabelverlegung im Rahmen des 
Breitbandausbau

Andreas Voss
Leiter Fachbereich 
Bau und Gebäudemanagement

„Pflege im Quartier – heute und morgen“

Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger 
der Stadt Zörbig,
zunächst möchten wir uns ganz herz-
lich für das große Interesse am Projekt 
bedanken und insbesondere bei allen, 
die uns Ihren Fragebogen bereits zu-
rückgeschickt haben.

Gerne möchten wir Sie an dieser Stelle 
nochmals zum ersten Bürgerforum am 
14.05.2019 von 10 – 12 Uhr in den Bür-
ger- und Vereinsräumen der Stadt Zör-

big (Am Schloss 10, 06780 Zörbig) bei 
Kaffee & Kuchen einladen.

Mit besten Grüßen

FRÜHJAHRSPUTZ IN Großzöberitz
Am 13.04. startete der FRÜHJAHRSPUTZ 
in unserem Ort in schon bewährter Tra-
dition.
Es gab diesmal viel zu tun, denn am 
Querweg hatte sich eine illegale Müll-
deponie gebildet, die immer größer 
wurde. Es gibt trotz aller Möglichkeiten 
der Entsorgung, immer wieder Leute, 
die keine Hemmungen haben und ih-
ren Müll einfach irgendwo ablagern.
Durch einen gestellten Container und 
Helmut Wiesers Schaufellader war der 
Müllberg im Nu verschwunden, zumal 
wir noch Hilfe vom Bürgermeisterkan-
didaten Matthias Egert bekamen! Die 
Frauen vom Heimatverein säuberten 
die Grünflächen im Dorf und am Teich.
Die Angler haben am großen Teich al-
les in Ordnung gebracht und Dank der 
Technik von Joseph Schregelmann war 
auch hier bald alles Schmuck.
Beim anschließendem Grillen wurde 
das kalte Wetter vergessen und man 
freute sich über das Ergebnis.
Wir danken allen, die sich aktiv betei-
ligten.

Ortschaftsrat Großzöberitz
Irmhild Wildgrube
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Wasserzählerwechsel 2019 im Verbandsgebiet des Trinkwasserzweckverbandes Zörbig

Information zur Trinkwasserbeschaffenheit 2018 für das Versorgungsgebiet  
des Trinkwasserzweckverbandes Zörbig

Die Trinkwasserversorgung im Jahr 
2018 im Versorgungsgebiet des Trink-
wasserzweckverbandes Zörbig wurde 
stabil und in einwandfreier Qualität ge-
währleistet.
Kritische Versorgungssituationen oder 
Engpässe sind trotz der heißen und tro-
ckenen Sommerperioden zu keiner Zeit 
aufgetreten.
Zur Sicherung der Trinkwasserqualität 
wurden durch den TZV gemäß Trink-
wasserverordnung im Jahr 2018 regel-
mäßig Wasserproben veranlasst.
Dabei untersuchte das Gesundheitsamt 
des Landkreises Anhalt-Bitterfeld die 
Kindertagesstätte „Max und Moritz“ 
in Zörbig, die Kita „Spörener Spat-
zen“ Spören, die Kindertagesstätte 
„Zwergenland“ in Stumsdorf sowie die 
Kita „Abenteuerland“ Quetzdölsdorf. 
Durch das ANALYTIK LABOR Dr. Klu-
das wurden die Landfleischerei Broda 
in Schrenz, die Agrar GmbH Göttnitz 
sowie die Kita „Rotkäppchen“ in Zör-
big überprüft. Alle Trinkwasserproben 
erfüllten die Anforderungen gemäß 
Trinkwasserverordnung und wurden 
daher als einwandfrei eingestuft.
Hier nun einige Parameter zur Trink-
wasserbeschaffenheit im Jahr 2018 
(Jahresmittelwerte 2018) aus dem 
Trinkwasserjahresbericht der Fernwas-
serversorgung Elbaue-Ostharz GmbH:

Ist-Wert 
Ostharzwasser

Ist-Wert
Elbauewasser

Grenzwert

pH-Wert 8,67 7,91 >6,5und< 9,5
Arsen (mg/l) <0,00041 <0,00041 0,01
Kupfer (mg/l) n.n. n.n. 2
Nickel (mg/l) 0,00165 0,00560 0,02
Eisen (mg/l) 0,0079 0,0281 0,2
Chlorid (mg/l) 15,8 40,8 250
Natrium (mg/l) 8,6 18,8 200
Mangan (mg/l) <0,003 <0,003 0,05
Blei (mg/l) <0,00035 <0,00035 0,01
Cadmium (mg/l) n. n. n. n. 0,003
Nitrit (mg/l) <0,002 <0,002 0,5
Nitrat (mg/l) 5,8 1,3 50
Pflanzenschutzmittel und 
/Biozidprod. Insg. (mg/l)

n. n. n. n. 0,0005

Chrom (mg/l) <0,00033 0,00036 0,05
Quecksilber (mg/l) n. n. n. n. 0,001
Fluorid (mg/l) 0,046 0,099 1,5
Sulfat (mg/l) 23,3 180 250
Uran (mg/l) n. n. <0,00004 0,01
Escherichia coli (E.coli) 0 0 0
Enterokokken 1/100ml 0 0 0
Gesamthärte °dH 3,8 16,6
Sauerstoff, gelöst (mg/l) 12,0 10,8

n. n. – nicht nachweisbar

Der TZV Zörbig wechselt ab
13. Mai bis 31. August 2019

die Wasserzähler in nachfolgend genannten Orten. Die Ausführung der Arbeiten 
übernehmen im Auftrag des TZV-Zörbig folgende Unternehmen:

Unternehmen Ort
Firma Joachim
Heizung & Sanitär
Inhaber: Eva Schulze
Jeßnitzer Straße 8
06780 Zörbig
Tel.: 034956 20455

Zörbig OT Stumsdorf

Firma Franzen
Sanitäranlagen und Heizungsbau
Rotes Meer 5
06780 Zörbig
Tel.: 034956 25131

Zörbig OT Werben
Zörbig OT Göttnitz
Südliches Anhalt OT Wehlau
Südliches Anhalt OT Lennewitz

HBS
Heizung▫Bad▫Sanitär
Karsten Klotzsch
Fuhneweg 14
06780 Zörbig
Tel.: 034956 249140
Mobil: 0177 4658484

Südliches Anhalt OT Riesdorf
Südliches Anhalt OT Zehbitz
Südliches Anhalt OT Zehmitz

Die Arbeiten werden vorwiegend von 
Montag bis Freitag in der Zeit von 08.00 
bis 18.00 Uhr ausgeführt!

Wir bitten den Zugang zum Wasser-
zähler sicherzustellen. Der Wechsel des 
Zählers ist für den Kunden kostenlos.

gez. Eschke
Verbandsgeschäftsführer 
Trinkwasserzweckverband Zörbig

Bitte beachten Sie dabei, dass die Ort-
schaft Löberitz mit Elbauewasser und 
alle anderen Versorgungsgebiete im 
TZV Zörbig mit Ostharzwasser versorgt 
werden. Die vollständigen Analysener-
gebnisse liegen zur Einsichtnahme in 
den Räumlichkeiten des TZV Zörbig in 

der Langen Straße 34 in Zörbig zu den 
üblichen Sprechzeiten, jeweils diens-
tags von 9 bis 12 und 13 bis 18 Uhr und 
donnerstags von 9 bis 12 Uhr, vor.

gez. Eschke, Verbandsgeschäftsführer 
Trinkwasserzweckverband Zörbig
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Beratungssprechtag der Investitionsbank Sachsen-Anhalt
Am 6. Juni 2019 findet der nächste Be-
ratungssprechtag der Investitionsbank 
Sachsen-Anhalt im Technologie- und 
Gründerzentrum Bitterfeld-Wolfen 
(TGZ), Andresenstraße 1a in Bitterfeld-
Wolfen, statt.

Unter dem Namen „IB regional – Wir 
für Sie vor Ort“ bietet der kostenfreie 
Service umfassende Beratung zu För-
der- und Finanzierungsmöglichkeiten 
für Unternehmen und Existenzgründer 
sowie Kommunen. Eine vorherige An-

meldung ist notwendig. Die Termin-
vergabe übernimmt die Entwicklungs- 
und Wirtschaftsförderungsgesellschaft 
Anhalt-Bitterfeld mbH (EWG), Telefon-
nummer 03494 638366 oder per E-Mail 
unter info@ewg-anhalt-bitterfeld.de.

Die Kleingartenanlagen„Gute Hoffnung“ lädt zum Frühlingsspaziergang
Einen neuen „Hingucker“ gibt‘s seit 
Kurzem in den großen Schaufenstern 
des ehemaligen Textilgeschäftes der Fa-
milie Stephan in unserer Zörbiger Lan-
gen Straße. Das Heimatmuseum macht 
ja bereits längere Zeit auf die Ausstel-
lungen im Schloss aufmerksam. Die klei-
nen Einblicke in die Vielseitigkeit der 
unterschiedlichsten Museumsschätze 
soll nicht nur Dekoration sein, sondern 
den Betrachter ermuntern, unbedingt 
einen Besuch des Heimatmuseums zu 
planen. Vor allem junge Familien sollten 
sich angesprochen fühlen.
Die Gestaltung des vierten großen 
Schaufensters macht allerdings die Vo-

rübergehenden auf eine andere, sehr 
aktuelle Sache aufmerksam. Die Klein-
gartenanlage „Gute Hoffnung“ in der 
Zörbiger Friedrichstraße wirbt für sich. 
Die liebevolle künstlerische Gestaltung 
der Gartenfreundin Bombien will die 
Betrachter auffordern: „Kommt in un-
sere Gartenanlage, schaut euch um, 
wie überall der Frühling seine Zeichen 
setzt!“ Natürlich stehen auch nach wie 
vor noch Parzellen verschiedener Grö-
ßen zur Verpachtung zur Verfügung 
und in der Vereinsgaststätte „Petersilie“ 
können Familien ihre Feste feiern.
Auf diesem Wege soll aber der Familie 
Stephan Danke gesagt werden für die 

kostenlose Bereitstellung der Schau-
fensterfläche. Sie trägt mit dieser groß-
zügigen Geste dazu bei, das Stadtbild 
etwas bunter werden zu lassen. Das 
Schaufenster des Hauses Hermersdorf 
& Hopf ist ja auch immer wieder be-
trachtenswert. Danke dem Dekorateur. 
Schade ist allerdings, dass diese Ausstel-
lungsflächen zweckentfremdet genutzt 
werden. Die früheren Angebote beider 
Geschäfte prägten viele Jahre unsere 
Stadt - aber leider ....

Sigrid Heim

Unsere Projektfahrt nach Krakau

Vom 04.03. bis 08.03.2019 fuhren wir, 
die Schülerinnen und Schüler der 8. 
bis 10. Klasse der Sekundarschule Zör-

big, mit zwei Lehrerinnen sowie einem 
Lehrer und ausgewählten Schülern der 
Sekundarschule Völkerfreundschaft aus 
Köthen nach Polen.
Die Vorfreude war im ganzen Bus zu 
spüren, als wir 7.30 Uhr in Zörbig los-
fuhren.
Als wir endlich in Krakau ankamen, 
waren wir alle erschöpft, aber sehr ge-
spannt unsere Zimmer zu sehen. Uns 
gefielen die Zimmer, auch wenn das 
Hostel, in dem wir wohnten, von außen 
nicht modern aussah.
An unserem ersten Tag in Krakau erkun-
deten wir die Stadt mit unserer Reise-
führerin.
Dort fuhren wir mit alten Autos, so zum 
Beispiel einem Trabant oder einem VW-
Bus. Das machte uns allen großen Spaß.
Am folgenden Tag widmeten wir uns 
Auschwitz-Birkenau. Die Gräueltaten 
der Nazis schockten die meisten von 
uns sehr. Wir sahen die Blöcke und Gas-
kammern aus nächster Nähe. Es war 
komplett anders, als etwas davon in 

der Schule zu hören. Donnerstag lern-
ten wir eine Zeitzeugin kennen. Sie war 
zwar selbst nie im Konzentrationslager, 
aber ihr Vater war es. Er hieß Ascha 
Stern und stand auf Schindlers Liste. 
Seine Fabrik besuchten wir danach. Die-
se ist jetzt ein Museum, in dem wir viel 
über die Lebenszustände der Juden in 
Krakau erfuhren. Danach fuhren wir in 
das stillgelegtes Salzbergwerk Wielicz-
ka. Dort ging es über 100 m tief in die 
Erde. Das war ganz cool.
In Krakau selbst hatten wir viel Freizeit. 
Wir durften uns in kleinen Gruppen in 
der Stadt bewegen. Wir hatten keine 
Probleme mit dem Verkehr.
Am Rückfahrttag konnten wir pünktlich 
nach Hause fahren. Die Reise gefiel uns 
allen sehr und die meisten wären am 
liebsten länger dageblieben. Uns allen 
machte die Fahrt großen Spaß und wir 
haben viel gelernt.

Pia Luise Ihbe
Klasse 8a
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Schulband LIFVE aus Zörbig beim Rocktreff in Thale

Mittlerweile zum 3. Mal durfte die 
Schulband Lifve vom 04. bis 06.04.2019 
am KUBIS-Rocktreff in Thale teilneh-
men. An dem Rocktreff haben Schul-
bands die Möglichkeit, unter Anleitung 
von professionellen Musikern zwei Tage 
intensiv zu proben und neue Musikstü-
cke einzuüben.
Neben sechs mitwirkenden Schulbands 
aus ganz Sachsen-Anhalt wurde auch 
eine Lehrerband formiert. Wie bereits 
im letzten Jahr sind wir ohne unsere 

10.-Klässler angereist, da diese für die 
schriftlichen Abschlussprüfungen büf-
felten. So musste auch die Aufteilung in 
der Band neu strukturiert werden. Das 
bedeutet, dass sich einige Musikerinnen 
an ein neues Instrument wagen muss-
ten. Nachdem die Einteilung geklärt 
war, haben unsere Bandmitglieder es 
geschafft, zwei neue Songs auszuarbei-
ten und einen bestehenden Song auf 
die neue Zusammensetzung zu übertra-
gen. 

Dabei wurde die Motivation so groß, 
dass alle am Donnerstagabend freiwil-
lig bis Mitternacht probten. Darüber 
hinaus bestand für die jungen Musi-
ker die Möglichkeit an spezialisierten 
Workshops teilzunehmen, um sich an 
ihren Instrumenten intensiv weiterbil-
den zu können. 
Am letzten Abend haben alle Bands 
ihre Ergebnisse in einem Mini-Wandel-
Konzert präsentiert. Für unsere Band 
war der Rocktreff wieder sehr ergiebig 
und trotz der drei anstrengenden Tage 
hatten unsere Bandmitglieder sehr 
viel Spaß. Wir hoffen, dass wir auch im 
kommenden Jahr wieder daran teilneh-
men können.
Bedanken möchten wir uns ganz herz-
lich bei den Eltern und Großeltern der 
Teilnehmenden, die die Jugendlichen 
nach Thale fuhren und wieder von dort 
aus abholten. 
Des Weiteren gilt ein besonderer Dank 
dem Autohaus „König und Partner“, 
das uns für die Tage einen Kleintrans-
porter kostenfrei zur Verfügung stellte, 
denn auch unsere gesamte Bandaus-
stattung musste nach Thale befördert 
werden.

Frau Ewald

Projektwoche „Weltreligionen“

Wie in jedem Schuljahr fand unser Pro-
jekt „Weltreligionen“ statt. In diesem 
Jahr mal etwas anders. Wir verbanden 
die Projektwoche mit einer Klassen-
fahrt nach Wittenberg. In der Zeit vom 
18.03. bis zum 21.03.2019 weilten die  
7. Klassen der Sekundarschule Zörbig in 

Wittenberg, sozusagen im Herzen der 
Reformation. Die Jugendherberge in 
Wittenberg begeisterte alle Schüler. Sie 
war hell, modern und zentrumsnah, so-
mit konnten wir schnell an die Orte der 
Reformation gelangen.
Im Fokus unserer Recherchen standen 

die Gotteshäuser und ihre Bedeutung 
für die jeweiligen Religionen. So fuh-
ren wir am Dienstag den 19.03. nach 
Wörlitz um die dortige Synagoge nä-
her kennenzulernen, natürlich auch das 
Wörlitzer Gartenreich. Am Mittwoch 
führte uns unsere Reise mit dem Bus 
nach Berlin in die Sehitlik Moschee, eine 
der schönsten Moscheen außerhalb des 
Morgenlandes. An den übrigen beiden 
Tagen erkundeten wir die bedeutende 
Schlosskirche und die Stadtkirche zu 
Wittenberg. Lutherhaus und Melanch-
tonhaus waren ebenfalls Ziele unserer 
Nachforschungen. Neben jeweils einer 
Führung durch die jeweiligen Gebäude 
führten wir vor Ort einen Workshop 
passend zum Thema durch.
Diese vier Tage waren für alle Schüler 
sehr interessant, aber der Spaß und 
die Erholung kamen dabei auch nicht 
zu kurz. Um diese gelungene Zeitreise 
noch abzurunden, bauten wir am Frei-
tag, dem 22.04.2019, zurück in Zörbig, 
Kirchen als Diorama nach. Die schöns-
ten Exemplare kann man in unserer 
Schule besichtigen.

Pauline Miertsch (7b), Frau Kyritz
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Ideenwettbewerb zum Thema „Zörbig soll schöner werden“

Vor genau 8 Wochen kam Herr Mat-
thias Egert (CDU) in unsere Schule und 
hatte den Einfall, einen Ideenwettbe-
werb auszuloben. Diese Idee stellte er 
der Schulleitung unserer Schule vor. 
Sofort wurden die Gedanken von ver-
schiedenen Lehrern und den Klassen 
aufgegriffen. Es kam eine Ideenflut auf 
die Lehrer zu. Nach dieser Findungs-
phase machten sich die Schüler daran, 
ihre Ideen in die Tat umzusetzen. Klei-
ne Architekten, Kreativkünstler und po-
litisch interessierte Schüler arbeiteten 
in einem eng begrenzten Zeitrahmen 
an der Umsetzung ihrer Visionen.

Am Dienstag, dem 09.04.2019, war es 
dann so weit, die Sieger sollten prä-
miert werden. Zur Preisverleihung im 
Schloss Zörbig war auch der Innenminis-
ter und Vorsitzende der CDU Sachsen-
Anhalts, Holger Stahlknecht, geladen. 
Zusammen mit dem Initiator dieses 
Wettbewerbs, Herrn Matthias Egert, 
seines Zeichens Vorsitzender der CDU 
im Landkreis Anhalt-Bitterfeld, kam es 
gegen 17:00 Uhr zur lang ersehnten 
Vergabe der Preise. Die CDU hatte Mit-
tel im Wert von 650,- € zur Verfügung 
gestellt, die dann strahlende Sieger in 
Empfang nahmen. Einen Teil erhielten 
die Schüler persönlich in Form von Gut-
scheinen und einen Teil in Form von 
Bargeld für die Klassenkasse, denn je-
der war ja für seine Klasse ins Rennen 
gegangen.
Den 1. Platz belegten die Schüler der 
Klasse 6a, die mit ihrer Projektidee vie-
len Bürgern Zörbigs aus dem Herzen 
sprachen. Sie wünschen sich für Zörbig 
ein Café angebaut am Schlosskomplex, 
gespickt mit einer Museumsrallye. Nach 
Beendigung des Museumsquiz‘ lockt, 
bei richtiger Lösung der Aufgaben, ein 
Rabatt auf die Köstlichkeiten des Cafés. 
Wir finden eine gelungene Symbiose 
aus kulinarischer Bereicherung, kultu-
rellem Zugewinn und Spaß in der Frei-
zeit. Nun muss dieser Gedanke „bloß“ 
noch in die Tat umgesetzt werden.
Der Grundtenor der meisten Schü-
lerarbeiten war: „Wir wünschen uns 

Spielplätze, Orte für Jugendfreizeit 
und andere Möglichkeiten für Freizei-
taktivitäten“. Die Auswahl der besten 
Arbeiten kann jeder Bürger im Muse-
um der Stadt Zörbig anschauen. Auch 
im Regionalfernsehen des Landkreises 
„RBW“ erschien zu dieser Veranstal-
tung ein Beitrag, anzusehen unter dem 
folgenden Link: http://www.rbwonline.
de/index.php?cmd=63563
Wir danken Herrn Egert, den Lehrern 
und dem Innenminister für diesen gelun-
genen Einblick in die Kommunalpolitik.

Nora Engel (9b), Frau Kyritz

Viele Hände schafften ein schnelles Ende!

Frühjahrsputz in der Kita „Max und Moritz“

Bei schönstem Wetter folgten viele El-
tern dem Aufruf zum Frühjahrsputz am 
3. April 2019. Es wurde altes Laub ge-
harkt, ein Blumenbeet angelegt, Splitt 
eingekehrt und Spielgeräte erhielten 
einen neuen Farbanstrich. Desweiteren 
werden die Jüngsten sich über einen ei-
genen Sandkasten freuen können und 
die „Großen“ bekamen drei Hochbee-
te, welche zum Teil schon von ihnen mit 
Erdbeeren bepflanzt wurden. Alle Kin-

der und Erzieherinnen freuen sich über 
ein gesäubertes Freigelände. Nun kann 
der Sommer kommen! Ein herzliches 
Dankeschön nochmals an alle fleißigen 
Helfer und denen, die uns Tomaten- 
Gurken- und Erdbeerpflanzen zukom-
men lassen! Auch an Frau Schuster ein 
Dankeschön für die Sachspenden.

Die Kinder und Erzieherinnen  
von „Max und Moritz“

Mitteilungsblatt der Stadt Zörbig

mit ihren Ortsteilen Löberitz, Wadendorf, Salzfurtkapelle, 

Großzöberitz, Quetzdölsdorf, Spören, Prussendorf, Schrenz, 

Rieda, Stumsdorf, Werben, Göttnitz, Löbersdorf, Cösitz, 

Priesdorf, Schortewitz, Mößlitz und Zörbig

- Herausgeber, Verlag und Druck: 

 LINUS WITTICH Medien KG, 04916 Herzberg, 

 An den Steinenden 10, Telefon: (0 35 35) 4 89-0

 Für Textveröffentlichungen gelten unsere Allgemeinen 

Geschäftsbedingungen.

- Verantwortlich für den amtlichen Teil: 

 Der Bürgermeister der Stadt Zörbig, 06780 Zörbig, 

 Markt 12, Telefon 03 49 56/6 01 00

- Verantwortlich für den nichtamtlichen Teil und 

 Anzeigenteil/Beilagen: 

 LINUS WITTICH Medien  KG, vertreten durch den Geschäfts-

führer ppa. Andreas Barschtipan

 www.wittich.de/agb/herzberg

Einzelexemplare sind gegen Kostenerstattung über den 

Verlag zu beziehen. Für Anzeigenveröffentlichungen und 

Fremdbeilagen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbe-

dingungen und unsere zz. gültige Anzeigenpreisliste. 

Für nicht gelieferte Zeitungen infolge höherer Gewalt 

oder anderer Ereignisse kann nur Ersatz des Betrages für 

ein Einzel exemplar gefordert werden. Weitergehende 

Ansprüche, insbesondere auf Schadensersatz, sind aus-

drücklich ausgeschlossen. Beim Inhalt aller Veröffent-

lichungen im nichtamtlichen Teil sind die jeweiligen 

Autoren selbst verantwortlich. Veröffentlichte Lesermei-

nungen müssen nicht mit der Meinung der Redak tion 

übereinstimmen. 

Die Redaktion behält sich das Kürzen von Leserbriefen vor. 

Eine Verpflichtung zur Veröffentlichung besteht nicht.
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KITA „Spörener Spatzen“

Unser „Monatsdankeschön“ im April geht an …

-  … all die Firmen, die dazu beige-
tragen haben, dass der Gruppen-
raum der großen Gruppe ein wun-
derschöner, heller und freundlicher 
Raum geworden ist! Auch unseren 
lieben Hausmeistern ein herzliches 
Dankeschön für die Organisation 
und Koordination beim Räumen der 
Möbel und anderen anfallenden Ar-
beiten! – Der Umzug in den neuen 
Gruppenraum fand schon Ende Feb-
ruar statt und alle Kinder und Erzie-
her sind begeistert!

-  … Fam. M. Dietrich, die uns einen 
„Kummerkasten“ besorgt und liebe-
voll gestaltet hat. Er wurde aufgehängt 

und darf gern genutzt werden, falls es 
Kummer, Sorgen oder Probleme gibt. 
Manchmal ist „keine Zeit“ für ein Ge-
spräch oder man möchte anonym blei-
ben. – Vielen lieben Dank dafür!

-  … Fam. G. Dietrich! Von der Spen-
de konnten wir den Kindern Sport-
bälle und Gartenspielzeug kaufen! 
Außerdem wurde der Osterhase 
kräftig mit Süßigkeiten für Ostern 
unterstützt! Ein herzliches Danke-
schön auch hierfür!

-  … Fam. Heck, die uns Malpapier 
mitgebracht hat! Da die Kinder un-
heimlich gerne malen, freuen sie 
sich sehr darüber! Vielen Dank!

-  … Fam. H. Mellentin für die bunten 
Eier und die Schokolade zu Ostern. 
Die Kinder werden sich freuen! 
Herzlichen Dank dafür!

-  … an alle Eltern und fleißigen Helfer, 
die am Samstag, dem 13.04.2019, im 
Rahmen des Frühjahresputzes mit 
viel Ausdauer, Fleiß und persönli-
chem Engagement unseren Garten 
auf Vordermann gebracht haben! 
Vom Ergebnis sind alle begeistert! 
Ein großes Dankeschön an alle!

Im Namen des gesamten Teams
Karen Schauer

Baumschnitt im Sommer?
Eine Lehrveranstaltung zum Thema 
„Sommerschnitt“ und „Veredeln von 
Obstgehölzen“ führt der Regionalver-
band der Gartenfreunde Bitterfeld-Wol-
fen und Umgebung e. V. am 17. August 
2019 ab 10 Uhr durch.

Treffpunkt ist der Vorplatz des Vereins-
hauses in der Kleingartenanlage „Gute 
Hoffnung“ in Zörbig.

In der Veranstaltung erklärt Dr. Matthi-
as Hinz von der Universität Halle den 
Teilnehmern in Theorie und Praxis, ob 
und wie man als Kleingärtner Obstbäu-
me und Gehölze im Sommer schneidet. 
Im 2. Teil der Veranstaltung werden 
vom Referenten auch Hinweise zum 
Veredeln von Obstgehölzen gegeben.
Alle interessierten Gartenfreunde sind 
zu dieser Veranstaltung herzlich einge-

laden. Für das leibliche Wohl wird im 
Vereinshaus gesorgt.

Eine Teilnahmegebühr wird nicht erho-
ben.

Axel Richter
Vorsitzender des Regionalverbandes
der Gartenfreunde Bitterfeld-Wolfen 
und Umgebung e. V.
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Gottesdienste im Mai in und für Cösitz und Schortewitz

5. Mai (Miserikordias Domini)
Cösitz - 10.30 Uhr (Pannicke/Karras)
12. Mai (Jubilate)
Schortewitz – 09.15 Uhr (Pangsy/Schedler)
19. Mai (Kantate)
Cösitz - 10.30 Uhr (Pannicke/Karras)

Kirchliche Veranstaltungen in und für Cösitz und 
Schortewitz

Christenlehre (außer in den Ferien und an Feiertagen)
Schortewitz mit Cösitz:
dienstags von 16.30 Uhr bis 17.30 Uhr im Pfarrhaus (ab 1. Klasse)
Schortewitz:
dienstags 14.30 Uhr im Pfarrhaus (Kinderstunde für Kinder-
garten und Vorschule)

Frauenkreise, Seniorenkreise und Gemeindenachmittage
15. Mai in Cösitz mit Schortewitz und Maasdorf um 15.00 Uhr

Frühlingskaffee-Nachmittag in Cösitz mit Schortewitz und 
Maasdorf
Am 15. Mai um 15.00 Uhr veranstaltet die Kirchengemeinde 
Cösitz einen Kaffeenachmittag, zu dem alle herzlich eingela-
den sind, die Freude an Gemeinschaft, an gemeinsamem Ge-
sang und religiösen Themen haben.

Sprechzeiten wie üblich und nach telefonischer Vereinbarung
Pfarrer Dr. Andreas Karras (Görzig): Tel. 034975 21565
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Tagesordnung

05. Sitzung des Stadtrates der Stadt Zörbig

Sitzungstermin: Mittwoch, 22.05.2019, 18:00 Uhr
Raum, Ort: Gebäude der FF Zörbig, Feuerwehrstr. 7, 

Zörbig

Öffentlicher Teil:
TOP 1: Eröffnung der Sitzung
TOP 2: Feststellung der ordnungsgemäßen Einberufung
TOP 3: Feststellung der Beschlussfähigkeit
TOP 4: Änderungsanträge und Bestätigung der Tagesord-

nung
TOP 5: Einwohnerfragestunde
TOP 6: Kontrolle und Genehmigung der Niederschrift der 

letzten Sitzung
TOP 7: Bericht des Bürgermeisters über die Ausführung 

gefasster Beschlüsse, ggf. über wichtige Stadtan-
gelegenheiten und Eilentscheidungen

TOP 8: Bekanntgabe von amtlichen Mitteilungen
TOP 9: Behandlung der Tagesordnungspunkte der öffent-

lichen Sitzung
TOP 9.1: 3. Satzung zur Änderung kinderbetreuungsrechtli-

cher Vorschriften der Stadt Zörbig
Vorlage: 2019-BV-042

TOP 9.2: Entscheidung über die Gültigkeit der Wahl des 
Bürgermeisters vom 31.03.2019
Vorlage: 2019-BV-049

TOP 9.3: Entscheidung über die Gültigkeit der Stichwahl des 
Bürgermeisters vom 14.04.2019
Vorlage: 2019-BV-050

TOP 9.4: Integriertes gemeindliches Entwicklungskonzept 
(IGEK) der Einheitsgemeinde Stadt Zörbig
Vorlage: 2019-BV-055

TOP 9.5: Gewährung einer Dienstaufwandsentschädigung 
für den Bürgermeister der Stadt Zörbig für die Zeit 
vom 01.07.2019 bis 30.06.2026 gemäß Kommu-
nalbesoldungsverordnung für das Land Sachsen-
Anhalt
Vorlage: 2019-BV-060

TOP 9.6: Ernennung, Vereidung und Verpflichtung von 
Matthias Egert durch den Vorsitzenden des Stadt-
rates zum Bürgermeister der Stadt Zörbig für die 
Zeit vom 01.07.2019 bis 30.06.2026
Vorlage: 2019-INFO-059

TOP 10: Anfragen und Anregungen der Mitglieder des 
Stadtrates über einzelne Angelegenheiten der 
Stadt

TOP 11: Schließung des öffentlichen Teils der Sitzung

Nichtöffentlicher Teil:
TOP 12: Eröffnung des nicht öffentlichen Teils der Sitzung
TOP 13: Bericht des Bürgermeisters über die Ausführung 

gefasster Beschlüsse, ggf. über wichtige Stadtan-
gelegenheiten und Eilentscheidungen

TOP 14: Vergabeangelegenheiten
TOP 15: Grundstücksangelegenheiten
TOP 16: Anfragen und Anregungen der Mitglieder des 

Stadtrates über einzelne Angelegenheiten der 
Stadt

TOP 17: Schließung des nicht öffentlichen Teils der Sit-
zung
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Öffentlicher Teil:
TOP 18: Eröffnung des öffentlichen Teils der Sitzung
TOP 19: Bekanntgabe der im nicht öffentlichen Teil gefass-

ten Beschlüsse
TOP 20: Schließung der Sitzung

gez. Helmut Dorn
Vorsitzender

Tagesordnung

05. Sitzung des Bildungs-, Ordnungs-, Sozial-, Sport-, 
Kultur- und Umweltausschusses

Sitzungstermin: Montag, 13.05.2019, 18:00 Uhr
Raum, Ort: Rathaus Stadt Zörbig, Ratssaal

Öffentlicher Teil:
TOP 1: Eröffnung der Sitzung
TOP 2: Feststellung der ordnungsgemäßen Einberufung
TOP 3: Feststellung der Beschlussfähigkeit
TOP 4: Änderungsanträge und Bestätigung der Tages-

ordnung
TOP 5: Kontrolle und Genehmigung der Niederschrift 

der letzten Sitzung
TOP 6: Einwohnerfragestunde
TOP 7: Bekanntgabe von amtlichen Mitteilungen
TOP 8: Behandlung der Tagesordnungspunkte der öf-

fentlichen Sitzung
TOP 8.1: Integriertes gemeindliches Entwicklungskon-

zept (IGEK) der Einheitsgemeinde Stadt Zörbig
Vorlage: 2019-BV-055

TOP 8.2: Bericht des Stadtwehrleiters zu aktuellen The-
men der Freiwilligen Feuerwehren
Vorlage: 2019-INFO-039

TOP 8.3: Vorstellung Löschwasserkonzeption für die 
Stadt Zörbig
Vorlage: 2019-INFO-040

TOP 9: Anfragen und Anregungen der Mitglieder des 
Ausschusses über einzelne Angelegenheiten 
der Stadt

TOP 10: Schließung des öffentlichen Teils der Sitzung

Nichtöffentlicher Teil:
TOP 11: Eröffnung des nicht öffentlichen Teils der Sitzung
TOP 12: Anfragen und Anregungen der Mitglieder des 

Ausschusses über einzelne Angelegenheiten 
der Stadt

TOP 13: Schließung des nicht öffentlichen Teils der Sit-
zung

Öffentlicher Teil:
TOP 14: Eröffnung des öffentlichen Teils der Sitzung
TOP 15: Bekanntgabe der im nicht öffentlichen Teil ge-

fassten Beschlüsse
TOP 16: Schließung der Sitzung

gez.
Heidemarie Funke
Vorsitzende

Tagesordnung

05. Sitzung des Bau- und Vergabeausschusses

Sitzungstermin: Dienstag, 14.05.2019, 18:00 Uhr
Raum, Ort: Rathaus Stadt Zörbig, Ratssaal

Öffentlicher Teil:
TOP 1: Eröffnung der Sitzung
TOP 2: Feststellung der ordnungsgemäßen Einberufung

TOP 3: Feststellung der Beschlussfähigkeit
TOP 4: Änderungsanträge und Bestätigung der Tages-

ordnung
TOP 5: Einwohnerfragestunde
TOP 6: Kontrolle und Genehmigung der Niederschrift 

der letzten Sitzung
TOP 7: Bericht des Ausschussvorsitzenden über die Aus-

führung gefasster Beschlüsse, ggf. über wichtige 
Stadtangelegenheiten und Eilentscheidungen

TOP 8: Bekanntgabe von amtlichen Mitteilungen
TOP 9: Behandlung der Tagesordnungspunkte der öf-

fentlichen Sitzung
TOP 9.1: Integriertes gemeindliches Entwicklungskonzept 

(IGEK) der Einheitsgemeinde Stadt Zörbig
Vorlage: 2019-BV-055

TOP 10: Anfragen und Anregungen der Mitglieder des 
Ausschusses über einzelne Angelegenheiten der 
Stadt

TOP 11: Schließung des öffentlichen Teils der Sitzung

Nichtöffentlicher Teil:
TOP 12: Eröffnung des nicht öffentlichen Teils der Sitzung
TOP 13: Bericht des Ausschussvorsitzenden über die Aus-

führung gefasster Beschlüsse, ggf. über wichtige 
Stadtangelegenheiten und Eilentscheidungen

TOP 14: Vergabeangelegenheiten
TOP 14.1: Vergabebeschluss Umbau und Sanierung Turn-

halle in Stumsdorf, Riedaer Straße - Lose 04 a und 
b Fenster und Türen
Vorlage: 2019-BV-056

TOP 15: Grundstücksangelegenheiten
TOP 16: Anfragen und Anregungen der Mitglieder des 

Ausschusses über einzelne Angelegenheiten der 
Stadt

TOP 17: Schließung des nichtöffentlichen Teils der Sit-
zung

Öffentlicher Teil:
TOP 18: Eröffnung des öffentlichen Teils der Sitzung
TOP 19: Bekanntgabe der im nichtöffentlichen Teil ge-

fassten Beschlüsse
TOP 20: Schließung der Sitzung

gez. Rolf Sonnenberger
Vorsitzender

Tagesordnung

05. Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses

Sitzungstermin: Mittwoch, 15.05.2019, 18:00 Uhr
Raum, Ort: Rathaus Stadt Zörbig, Ratssaal

Öffentlicher Teil:
TOP 1: Eröffnung der Sitzung
TOP 2: Feststellung der ordnungsgemäßen Einberufung
TOP 3: Feststellung der Beschlussfähigkeit
TOP 4: Änderungsanträge und Bestätigung der Tages-

ordnung
TOP 5: Einwohnerfragestunde
TOP 6: Kontrolle und Genehmigung der Niederschrift 

der letzten Sitzung
TOP 7: Bericht des Ausschussvorsitzenden über die Aus-

führung gefasster Beschlüsse, ggf. über wichtige 
Stadtangelegenheiten und Eilentscheidungen

TOP 8: Bekanntgabe von amtlichen Mitteilungen
TOP 9: Behandlung der Tagesordnungspunkte der öf-

fentlichen Sitzung
TOP 9.1: Verleihung der „Ehrenmedaille für ehrenamtli-

ches Engagement“ der Stadt Zörbig im Jahr 2019
Vorlage: 2019-BV-033
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Nach § 30 Abs. 8 i. V. m. § 30a Abs. 1 des Kommunalwahlge-
setzes für das Land Sachsen-Anhalt (KWG LSA) ist zum Bür-
germeister gewählt, wer mehr als die Hälfte der abgegebe-
nen gültigen Stimmen erhalten hat.
Der Stadtwahlausschuss stellte fest, dass der Bewerber Herr 
Matthias Egert (CDU) mehr als die Hälfte der abgegebenen 
gültigen Stimmen erhalten hat und damit zum Bürgermeister 
der Stadt Zörbig gewählt ist.
Die Übersicht zur Stimmverteilung in den Wahlbezirken kann 
auf der Internetseite der Stadt Zörbig unter https://www.
stadt-zoerbig.de/de/details-aktuelles/buergermeisterwahl-
am-31032019-20002992.html eingesehen werden.
Nach § 50 Abs. 1 des Kommunalwahlgesetzes für das Land 
Sachsen-Anhalt (KWG LSA) kann jeder Wahlberechtigte des 
Wahlgebietes, jede Partei oder Wählergruppe, die eine Be-
werbung eingereicht hat, und der für das Wahlgebiet zu-
ständige Wahlleiter sowie die für das Wahlgebiet zuständige 
Kommunalaufsichtsbehörde gegen die Gültigkeit der Wahl 
Einspruch (Wahleinspruch) erheben mit der Begründung, 
dass die Wahl nicht den Wahlrechtsvorschriften entspre-
chend vorbereitet oder in anderer unzulässiger Weise in ih-
rem Ergebnis beeinflusst worden ist.
Der Wahleinspruch ist beim Stadtwahlleiter der Stadt Zörbig 
(Post: Stadtwahlleiter der Stadt Zörbig, Markt 12, 06780 Zör-
big, per Mail: andreas.voss@stadt-zoerbig.de), binnen zwei 
Wochen nach Bekanntgabe des Wahlergebnisses mit Begrün-
dung schriftlich einzureichen oder zur Niederschrift zu erklä-
ren. Der Wahleinspruch hat keine aufschiebende Wirkung. 
Der § 74 des Kommunalverfassungsgesetzes des Landes Sach-
sen-Anhalt (KVG LSA) findet Anwendung.
Nach Ablauf der Einspruchsfrist können weitere Einspruchs-
gründe nicht mehr geltend gemacht werden.

Zörbig, den 16.04.2019

Andreas Voss
Stadtwahlleiter der Stadt Zörbig

Wahlbekanntmachung
Am Sonntag, dem 26. Mai 2019 findet in der Bundesrepublik 
Deutschland die

Wahl zum Europäischen Parlament (Europawahl)

statt. Am gleichen Tage finden im Land Sachsen-Anhalt die

Kommunalwahlen

(Wahlen zum Kreistag, Stadtrat und den Ortschaftsräten)
statt.
Im Landkreis Anhalt-Bitterfeld sind die Mitglieder des Kreis-
tages (Kreistagswahl) zu wählen. In der Stadt Zörbig sind 
die Mitglieder des Stadtrates (Stadtratswahl) sowie der Ort-
schaftsräte in den Ortschaften Cösitz, Göttnitz, Großzöbe-
ritz, Löberitz, Quetzdölsdorf, Salzfurtkapelle, Schortewitz, 
Schrenz, Spören, Stumsdorf und Zörbig (Ortschaftsratswahl) 
zu wählen.
Die Wahl dauert von 8:00 Uhr bis 18:00 Uhr.
Hierzu mache ich gemäß § 41 der Europawahlordnung(EuWO), 
in der zurzeit geltenden Fassung, für die Europawahl und 
dem § 38 Abs. 1 der Kommunalwahlordnung für das Land 
Sachsen-Anhalt (KWO LSA), in der zurzeit geltenden Fassung, 
für die Kommunalwahlen bekannt:

1. Die Stadt Zörbig ist in zwölf Wahlbezirke eingeteilt. In 
diesen Wahlbezirken wird je ein Wahllokal (Wahlraum) 
eingerichtet. Das sind im Einzelnen:

Wahlbezirk 1: Ortschaft Zörbig, nördlich der Langen 
Straße
Wahllokal: Kirchplatz 8, OT Zörbig, 06780 Zörbig (Grund-
schule)

TOP 9.2: Integriertes gemeindliches Entwicklungskonzept 
(IGEK) der Einheitsgemeinde Stadt Zörbig
Vorlage: 2019-BV-055

TOP 9.3: Gewährung einer Dienstaufwandsentschädigung 
für den Bürgermeister der Stadt Zörbig für die 
Zeit vom 01.07.2019 bis 30.06.2026 gemäß Kom-
munalbesoldungsverordnung für das Land Sach-
sen-Anhalt
Vorlage: 2019-BV-060

TOP 9.4: Ernennung, Vereidung und Verpflichtung von 
Matthias Egert durch den Vorsitzenden des Stadt-
rates zum Bürgermeister der Stadt Zörbig für die 
Zeit vom 01.07.2019 bis 30.06.2026
Vorlage: 2019-INFO-059

TOP 10: Anfragen und Anregungen der Mitglieder des 
Ausschusses über einzelne Angelegenheiten der 
Stadt

TOP 11: Schließung des öffentlichen Teils der Sitzung

Nichtöffentlicher Teil:
TOP 12: Eröffnung des nicht öffentlichen Teils der Sitzung
TOP 13: Bericht des Ausschussvorsitzenden über die Aus-

führung gefasster Beschlüsse, ggf. über wichtige 
Stadtangelegenheiten und Eilentscheidungen

TOP 14: Vergabeangelegenheiten
TOP 15: Grundstücksangelegenheiten
TOP 16: Anfragen und Anregungen der Mitglieder des 

Ausschusses über einzelne Angelegenheiten der 
Stadt

TOP 17: Schließung des nichtöffentlichen Teils der Sitzung

Öffentlicher Teil:
TOP 18: Eröffnung des öffentlichen Teils der Sitzung
TOP 19: Bekanntgabe der im nicht öffentlichen Teil ge-

fassten Beschlüsse
TOP 20: Schließung der Sitzung

gez. Rolf Sonnenberger
Vorsitzender

Amtliche Wahlbekanntmachung  
zur Stichwahl des Bürgermeisters  
der Stadt Zörbig am 14.04.2019
Gemäß § 42 Kommunalwahlgesetz für das Land Sachsen-
Anhalt (KWG LSA) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
27.02.2004 (GVBl. LSA 2004 S. 92), in der zurzeit geltenden 
Fassung, i. V. m. § 69 Abs. 6 Kommunalwahlordnung für das 
Land Sachsen-Anhalt (KWO LSA) vom 24. 02. 1994 (GVBl. LSA 
1994 S. 338), in der zurzeit geltenden Fassung, gebe ich hier-
mit das am 16.04.2019 durch den Stadtwahlausschuss gem.  
§ 37 KWG LSA festgestellte Ergebnis zur Stichwahl des Bür-
germeisters der Stadt Zörbig vom 14.04.2019 bekannt:
Der Stadtwahlausschuss hat in seiner öffentlichen Sitzung am 
16.04.2019 das endgültige Wahlergebnis im Wahlgebiet der 
Stadt Zörbig ermittelt und folgende Feststellungen getrof-
fen:
1. Zahl der Wahlberechtigten:  8.010
2. Zahl der Wähler:   3.945
3. Zahl der ungültigen Stimmzettel:   33
4. Zahl der gültigen Stimmzettel:   3.912
5. Zahl der gültigen Stimmen:   3.912
6. Von den gültigen Stimmen entfielen auf die einzelnen Be-
werber:

lfd. Nr. Familienname und 
Rufname

Anzahl Stimmen 
Anteil

1 Egert, Matthias 2.220 56,75 %
2 Schlegel, Matthias 1.692 43,25 %
gesamt: 3.912 100,00 %
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Wahlberechtigte haben zur jeweiligen Wahl ihre Wahl-
benachrichtigungskarte und ihren amtlichen Personal-
ausweis, Unionsbürger einen gültigen Identitätsausweis 
oder Reisepass mitzubringen. Sie haben sich auf Verlan-
gen des Wahlvorstandes über ihre Person auszuweisen. 
Die Wahlbenachrichtigungskarte soll bei der Wahl an 
den Wahlvorstand abgegeben werden.
Wahlberechtigte erhalten die Stimmzettel bei Betreten 
des Wahlraumes ausgehändigt. Die Wahlberechtigten 
erhalten einen Stimmzettel für jede Wahl, d. h. je einen 
Stimmzettel für die Europawahl, die Kreistagswahl, die 
Stadtratswahl und einen Stimmzettel für die jeweilige 
Ortschaftsratswahl.
Die Wahlberechtigten können ihre Stimmen demnach 
auf vier Stimmzetteln abgeben.
Die Stimmzettel werden amtlich hergestellt und liegen 
im Wahllokal bereit.
Die Stimmzettel enthalten die im jeweiligen Wahlbe-
reich zugelassenen Bewerber für die Europawahl, die 
Kreistagswahl, die Stadtratswahl sowie die im Wahlbe-
reich zugelassenen Wahlvorschläge für die jeweilige Ort-
schaftsratswahl.
Bei der Wahl zum Europäischen Parlament hat jeder 
Wähler eine Stimme.
Der Stimmzettel enthält jeweils unter fortlaufender 
Nummer die Bezeichnung der Partei und ihrer Kurzbe-
zeichnung bzw. die Bezeichnung der sonstigen politi-
schen Vereinigung und ihr Kennwort sowie jeweils die 
Namen der ersten Bewerber der zugelassenen Wahl-
vorschläge und rechts von der Bezeichnung einen Kreis 
für die Kennzeichnung. Der Wahlberechtigte gibt seine 
Stimme in der Weise ab, dass er auf dem rechten Teil des 
Stimmzettels durch ein in dem Kreis gesetztes Kreuz oder 
auf andere Weise eindeutig kenntlich macht, welchem 
Wahlvorschlag sie gelten soll.
Bei den Wahlen für den Kreistag, Stadtrat und die Ort-
schafträte hat jeder Wähler drei Stimmen.
Der jeweilige Stimmzettel enthält die im Wahlbereich 
zugelassenen Wahlvorschläge und die zugelassenen 
Wahlvorschlagsverbindungen.
Der Wahlberechtigte kann
a) auf dem Stimmzettel die Namen der Bewerber, de-

nen er seine Stimme geben will, durch Ankreuzen 
in den dafür vorgesehenen Kreisen oder auf andere 
Weise zweifelsfrei kennzeichnen;

b) einem Bewerber bis zu drei Stimmen geben;
c) seine Stimmen auch verschiedenen Bewerbern eines 

Wahlvorschlages geben, ohne an die Reihenfolge in-
nerhalb des Wahlvorschlages gebunden zu sein;

d) seine Stimmen Bewerbern verschiedener Wahlvor-
schläge geben.

5. Der Wahlberechtigte gibt seine Stimme in der Weise ab, 
dass er durch ein in einem Kreis gesetztes Kreuz oder auf 
andere Weise eindeutig kenntlich macht, welche/n Be-
werber er gewählt hat.
Jeder Stimmzettel muss von dem Wähler in einer Wahl-
kabine des Wahllokals unbeobachtet gekennzeichnet 
und in gefaltetem Zustand so in die Wahlurne gelegt 
werden, dass die Kennzeichnung von umstehenden Per-
sonen nicht erkannt werden kann.
Die Wahlhandlung sowie die im Anschluss an die Wahl-
handlung erfolgende Ermittlung und Feststellung des 
Wahlergebnisses im Wahlbezirk sind öffentlich. Wäh-
rend der Wahlzeit sind in und an dem Gebäude, in dem 
sich das Wahllokal befindet, sowie unmittelbar vor dem 
Zugang zu dem Gebäude jede Beeinflussung der Wähler 
durch Ton, Schrift oder Bild sowie jede Sammlung von 
Unterschriften verboten.
Im Anschluss an die Wahlhandlung erfolgt nach 18.00 Uhr 
zuerst die Ermittlung und Feststellung des Wahlergebnis-
ses der Europawahl im Wahlbezirk, unmittelbar danach 
die Ermittlung und Feststellung des Wahlergebnisses der 
Kreistagswahl im Wahlbezirk. Im Anschluss daran erfol-
gen der Reihenfolge nach die Ermittlungen und Feststel-
lungen der Wahlergebnisse der Stadtratswahl und der 
jeweiligen Ortschaftsratswahl.

Wahlbezirk 2: Ortschaft Zörbig, südlich der Langen Stra-
ße incl. Lange Straße
Wahlraum: Am Schloss 10, OT Zörbig, 06780 Zörbig (Bür-
ger- und Vereinsräume)

Wahlbezirk 3: Ortschaft Göttnitz
Wahllokal: Löbersdorfer Straße 2, OT Göttnitz, 06780 
Zörbig (Kegelbahn)

Wahlbezirk 4: Ortschaft Großzöberitz
Wahllokal: An den Teichen, OT Großzöberitz, 06780 Zör-
big (Feuerwehr)

Wahlbezirk 5: Ortschaft Löberitz
Wahllokal: Straße der Jugend 3 a, OT Löberitz, 06780 
Zörbig (Grundschule)

Wahlbezirk 6: Ortschaft Salzfurtkapelle
Wahllokal: Am Sportplatz, OT Salzfurtkapelle, 06780 Zör-
big (Vereinshaus)

Wahlbezirk 7: Ortschaft Schrenz
Wahllokal: Hallesche Allee 1, OT Schrenz, 06780 Zörbig 
(Sportlerheim)

Wahlbezirk 8: Ortschaft Spören
Wahllokal: Unter den Linden 10, OT Spören, 06780 Zör-
big (Bürgerhaus)

Wahlbezirk 9: Ortschaft Stumsdorf
Wahllokal: Kirchstraße 1d, OT Stumsdorf, 06780 Zörbig 
(Bürgerhaus)

Wahlbezirk 10: Ortschaft Quetzdölsdorf
Wahllokal: Kirchweg 2, OT Quetzdölsdorf, 06780 Zörbig 
(Vereinshaus)

Wahlbezirk 11: Ortschaft Cösitz
Wahllokal: Burchardt-Führer-Platz 7, OT Cösitz, 06780 
Zörbig (alte Brennerei)

Wahlbezirk 12: Ortschaft Schortewitz
Wahllokal: Neue Gartenstraße 10, OT Schortewitz, 06780 
Zörbig (Sportlerheim)

In den Wahlbenachrichtigungskarten, die den Wahlbe-
rechtigten in der Zeit bis zum 5. Mai 2019 übersandt wer-
den, sind der Wahlbezirk und das Wahllokal angegeben, 
in dem der Walberechtigte zu wählen hat.
Der in der Stadt Zörbig eingerichtete Briefwahlvorstand 
zur Ermittlung der Briefwahlergebnisse zur Europawahl 
und zu den Kommunalwahlen, tritt am Wahltag um 
15:00 Uhr, im Ratssaal des Rathauses der Stadt Zörbig, 
Markt 12, 06780 Zörbig, zur Zulassung der Wahlbrie-
fe zusammen. Ab 18:00 Uhr erfolgt die Ermittlung der 
Briefwahlergebnisse.

2. Am 26. Mai 2019 sind die Wahllokale der Stadt Zörbig in 
der Zeit von 8:00 Uhr bis 18:00 Uhr geöffnet. Die Europa-
wahl und Kommunalwahl sind öffentlich und jedermann 
hat Zutritt zum Wahllokal, soweit das ohne Störung des 
Wahlgeschäfts möglich ist.

3. In der Zeit vom 06.05.2019 bis 24.05.2019 kann eine 
Briefwahl während der allgemeinen Öffnungszeiten im 
Pass- und Meldewesen (Zimmer 08) der Stadt Zörbig, 
Markt 12, 06780 Zörbig, durchgeführt werden.
Am Freitag, den 24.05.2019 besteht die Möglichkeit 
der Briefwahl bis 18.00 Uhr sowie am Samstag, den 
25.05.2019 besteht die Möglichkeit der Briefwahl bis 
12.00 Uhr und am Wahltag, den 26.05.2019 bis 15.00 Uhr 
die Möglichkeit der Briefwahl.

4. Wahlberechtigte die keinen Wahlschein besitzen, kön-
nen nur in dem Wahllokal des Wahlbezirkes wählen, in 
dessen Wählerverzeichnis sie eingetragen sind.
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Bei der Briefwahl zur Europawahl muss der Wahlberech-
tigte sich beim Pass- und Meldewesen einen amtlichen 
Stimmzettel, einen amtlichen hellblauen Wahlumschlag, 
sowie einen amtlichen roten Wahlbriefumschlag be-
schaffen.
Wähler, die bei der Europawahl und bei den Kommunal-
wahlen durch Briefwahl wählen, müssen zwei Wahlbrie-
fe absenden (roter Wahlbrief = Europawahl, hellblauer 
Wahlbrief = Kommunalwahlen).
Die Tätigkeit der Briefwahlvorstände ist öffentlich und 
für jedermann zugänglich.

7. Jeder Wahlberechtigte kann sein Wahlrecht nur einmal 
und nur persönlich ausüben.
Das gilt für die Europawahl auch für Wahlberechtigte, 
die zugleich in einem anderen Mitgliedstaat der Europä-
ischen Union wahlberechtigt sind (§ 6 Abs. 3 des Europa-
wahlgesetzes).
Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergeb-
nis einer Wahl herbeiführt oder das Ergebnis verfälscht, 
wird gemäß § 107 a Abs. 1 und 3 des Strafgesetzbuches 
mit Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren oder mit Geldstrafe be-
straft. Der Versuch ist strafbar.

Zörbig, den 03.05.2019

Andreas Voss
Stadtwahlleiter/stellvertretender Bürgermeister

6. Wähler, die einen Wahlschein für die Europawahl haben, 
können an der Wahl in der Stadt Zörbig
a) durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbezirk 

oder
b) durch Briefwahl teilnehmen.
Wahlberechtigte, die einen Wahlschein für die Kommu-
nalwahlen haben, können an der Wahl im jeweiligen 
Wahlbereich, in dem der Wahlschein ausgestellt ist,
a) durch Stimmgabe in einem beliebigen Wahlbezirk 

dieses Wahlbereiches oder
b) durch Briefwahl teilnehmen.
Ein Wahlberechtigter, der sich durch Briefwahl zu den 
Kommunalwahlen beteiligen will, muss sich beim Pass- 
und Meldewesen der Stadt Zörbig für jede Wahl, für 
die er wahlberechtigt ist, (Kreistagswahl, Stadtratswahl, 
Ortschaftsratswahl) einen amtlichen Stimmzettel, ei-
nen amtlichen roten Wahlumschlag, sowie einen amt-
lichen hellblauen Wahlbriefumschlag beschaffen und 
den Wahlbrief mit dem Stimmzettel (im verschlossenen 
Wahlumschlag) und den unterschriebenen Wahlschein 
so rechtzeitig an die auf dem Wahlbriefumschlag ange-
gebene Stelle übersenden, dass er dort spätestens am 
Wahltag (26.05.2019) bis 18.00 Uhr eingeht. 
Der Wahlbrief kann auch bei der angegebenen Stelle 
abgegeben werden. Für die Briefwahl ist dem Wahlbe-
rechtigten ein Merkblatt zur Briefwahl zur Verfügung zu 
stellen.

Kommunalwahl 2019 - Bekanntmachung

der Erklärungen nach § 21 Abs. 12 KWO LSA zur Unvereinbarkeit von Amt und Mandat

Für die Stadtratswahl am 26. Mai 2019 in der Stadt Zörbig wurden Erklärungen nach § 21 Abs. 12 des Kommunalwahlgesetzes 
für das Land Sachsen-Anhalt (KWG LSA) von folgenden Bewerbern/innen abgegeben.

Lfd. Nr. Angaben entsprechend § 37 Abs. 1 
KWO LSA (Name des Wahlvorschlags 
mit Kurzbez./Familienname)

L f d . 
Nr.

Familienname, Vorna-
me (Rufname), Geburts-
jahr

Beruf oder 
Stand

Anschrift
(Hauptwohnung)

29 Bürgerverein Spören
[BVS)

10 Bold, Jeanette
1973

Erzieherin OT Spören
06780 Zörbig

Die oben genannte Bewerberin hat erklärt, im Fall ihrer Wahl in den Stadtrat, die Unvereinbarkeit von Amt und Mandat nach 
§ 41 Abs. 1 des Kommunalverfassungsgesetzes für das Land Sachsen-Anhalt (KVG LSA) durch folgende Handlungsweise zu 
beseitigen, in dem diese auf das Mandat verzichtet.

Zörbig, 16.04.2019

Andreas Voss
Stadtwahlleiter







Stadt & Ortschafträte -  
Hinweise zu Aufgaben und Struktur
Mit den Wahlen am 26. Mai 2019 zum Stadtrat sowie zu den 
Ortschaftsräten in den Ortschaften Cösitz, Göttnitz, Großzö-
beritz, Löberitz, Quetzdölsdorf, Salzfurtkapelle, Schortewitz, 
Schrenz, Spören, Stumsdorf und Zörbig sind in der Stadt Zör-
big alle Vertretungen neu zu wählen. Damit verbunden sind 
hohe Erwartungen aber auch Ansprüche an die ab Juli 2019 
gewählten Mitglieder der Räte. Für alle Bürger/innen und 
Wahlberechtigten sollen nachfolgende Beschreibungen und 
Übersichten einen Überblick über die kommunalrechtlichen 
Zusammenhänge zwischen Stadt und Ortschaften mit Stadt-
rat, Ortschaftsräten und Ortsbürgermeistern geben.
Mit der Bildung der Einheitsgemeinde Stadt Zörbig bereits 
im Jahr 2004, wurde durch den Stadtrat zielstrebig auf allen 
kommunalen Gebieten die gemeinschaftliche Entwicklung 
im Interesse der Bürgerinnen und Bürger der gesamten Stadt, 
im noch engeren Verhältnis im Vergleich zur der seit 1994 
bestehenden Verwaltungsgemeinschaft Zörbig (VWG Zörbig) 
fortgesetzt. Insbesondere wurde der Einsatz der finanziellen 
und personellen Ressourcen in gemeinsamer Abstimmung 
auf Schwerpunkte konzentriert. Die Ortschaft Zörbig ist als 
Grundzentrum der Daseinsvorsorge eingestuft und fungier-
te damit als „Zentraler Ort“ innerhalb der Stadt, aber auch 
für die angrenzenden Gemeinden. Damit verbunden ist, dass 
typische Versorgungseinrichtungen u.a. Kindertagesstät-
ten, Grundschulen und die Sekundarschule, Arztpraxen und 
Apotheken, der Brandschutz, die Stadtverwaltung, lokale 
Sporteinrichtungen, Handelseinrichtungen für die Grund-
versorgung und Verbindungen zum öffentlichen Nahverkehr 
(ÖPNV) vorzuhalten sind. Die kommunalpolitische Struktur 
ist gemäß der Kommunalverfassung des Landes Sachsen-
Anhalt (KVG LSA vom 17. Juni 2014) und der Hauptsatzung 
Stadt Zörbig vom 02.07.2014 aufgestellt und gliedert sich in:

Stadtrat

21 Mitglieder (20 Stadträte mit einem Stadtrat als Vorsit-
zender und der Bürgermeister)

Für die fachliche Vorberatung zum Stadtrat bestehen folgen-
de Ausschüsse:
o als beschließende Ausschüsse: (7 Stadträte und der Bür-

germeister als Vorsitzender)
- Haupt- und Finanzausschuss (kurz: HFA)
- Bau- und Vergabeausschuss (kurz: BVA)

o als beratender Ausschuss: (7 Stadträte mit einem Stadtrat 
als Vorsitzender)
- Bildungs-, Ordnungs-, Sozial-, Sport-, Kultur- und Um-
weltausschuss (kurz: BOSSKU)

Zu den Aufgaben des Stadtrates gehören (Auszug):
• Er ist die Vertretung der Einwohner und das Hauptorgan 

der Gemeinde.
• Er ist im Rahmen der Gesetze für alle Angelegenheiten der 

Gemeinde zuständig, soweit nicht der Bürgermeister kraft Ge-
setzes zuständig ist oder ihm Aufgaben übertragen wurden.

• Erlass, Änderung und Aufhebung von Satzungen,
• Erlass und Änderung der Haushaltssatzung mit Stellen-

plan, Finanzplan, Ergebnisplan und Investitionsprogramm,
• Verleihung des Ehrenbürgerrechts und anderer Ehrenbe-

zeichnungen,

Ortschaftsräte entsprechend Ortschaftsverfassung

Entsprechend der Ortschaftsverfassung (zu finden ab § 15 der 
Hauptsatzung der Stadt Zörbig) gibt es 11 Ortschaftsräte mit 
5 Mitgliedern je der Ortschaft. Löberitz hat 6 und Zörbig 8 
Mitglieder.

Zu den Aufgaben der Ortschaftsräte gehören (Auszug):
• Die Anhörung aller die Ortschaft betreffenden Angele-

genheiten die im Stadtrat oder seiner Ausschüsse zu ent-
scheiden sind.

• Die Entscheidung (wenn Haushaltsmittel im Haushaltsplan 
des Jahres vorhanden sind):

1. Festlegung der Reihenfolge der Arbeiten zum Um- und 
Ausbau von Straßen, Wegen und Plätzen, einschließlich 
Beleuchtungseinrichtungen,

2. Pflege des Ortsbildes sowie Teilnahme an Dorfverschö-
nerungswettbewerben,

3. Förderung und Durchführung von Veranstaltungen der 
Heimatpflege, des örtlichen Brauchtums und der kultu-
rellen Tradition sowie Entwicklung des kulturellen Le-
bens in der Ortschaft,

4. Förderung von Vereinen, Verbänden und sonstigen Ver-
einigungen in der Ortschaft,

5. Verträge über die Nutzung von in der Ortschaft gelege-
nen Grundstücken oder beweglichem Vermögen

6. Veräußerung von beweglichem Vermögen in der Ort-
schaft bis 500 €

7. Pflege vorhandener Partnerschaften.
• Jede Ortschaft erhält „Ortschaftsmittel“ zur Erfüllung von 

Aufgaben der Ortschaft, über deren Verwendung und 
Vergabe der Ortschaftsrat entscheiden. Der Betrag bildet 
sich aus einem Grundbetrag in Höhe von 500,00 € und ei-
nen Kopfbetrag von 5,00 € je Einwohner der Ortschaft.

Rolf Sonnenberger
Bürgermeister

Seit der Kom-
m u n a l w a h l 
vom 25. Mai 
2014 ergibt 
sich folgen-
de Verteilung 
der Stadtrats-
sitze:
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3. seit mindestens drei Monaten in der Bundesrepublik 
Deutschland oder in den übrigen Mitgliedstaaten der 
Europäischen Union eine Wohnung innehaben oder sich 
mindestens seit dieser Zeit sonst gewöhnlich aufhalten 
(auf die Dreimonatsfrist wird ein aufeinanderfolgender 
Aufenthalt in den genannten Gebieten angerechnet),

4. weder in der Bundesrepublik Deutschland noch in dem 
Mitgliedstaat der Europäischen Union, dessen Staatsan-
gehörigkeit Sie besitzen, vom aktiven Wahlrecht zum Eu-
ropäischen Parlament ausgeschlossen sind,

5. in ein Wählerverzeichnis in der Bundesrepublik Deutsch-
land eingetragen sind. Die erstmalige Eintragung erfolgt 
nur auf Antrag. Der Antrag ist auf einem Formblatt zu 
stellen; er soll bald nach dieser Bekanntmachung abge-
sandt werden.

Einem Antrag, der erst nach dem 05.05.2019 bei der zustän-
digen Gemeindebehörde eingeht, kann nicht mehr entspro-
chen werden (§ 17a Abs. 2 der Europawahlordnung).
Sind Sie bereits aufgrund Ihres Antrages bei der Wahl am  
13. Juni 1999 oder einer späteren Wahl zum Europäischen Par-
lament in ein Wählerverzeichnis der Bundesrepublik Deutsch-
land eingetragen worden, so ist ein erneuter Antrag nicht 
erforderlich. Die Eintragung erfolgt dann von Amts wegen, 
sofern die sonstigen wahlrechtlichen Voraussetzungen vor-
liegen. Dies gilt nicht, wenn Sie bis zum oben angegebenen 
21. Tage vor der Wahl gegenüber der zuständigen Gemein-
debehörde auf einem Formblatt beantragen, nicht im Wäh-
lerverzeichnis geführt zu werden. Dieser Antrag gilt für alle 
künftigen Wahlen zum Europäischen Parlament, bis Sie erneut 
einen Antrag auf Eintragung in das Wählerverzeichnis stellen.
Sind Sie bei früheren Wahlen (1979 bis 1994) in ein Wähl-
verzeichnis in der Bundesrepublik Deutschland eingetragen 
worden, müssen Sie für eine Teilnahme an der Wahl einen 
erneuten Antrag auf Eintragung in das Wählerverzeichnis 
stellen.
Nach einem Wegzug in das Ausland und erneutem Zuzug in 
die Bundesrepublik Deutschland ist ein erneuter Antrag auf 
Eintragung in das Wählerverzeichnis erforderlich.
Antragsvordrucke (Formblätter) sowie informierende Merk-
blätter können bei den Gemeindebehörden in der Bundesre-
publik Deutschland angefordert werden.
Für ihre Teilnahme als Wahlbewerber ist u. a. Voraussetzung, 
dass sie am Wahltag
1. das 18. Lebensjahr vollendet haben,
2. die Staatsangehörigkeit eines Mitgliedstaates der Euro-

päischen Union besitzen,
3. weder in der Bundesrepublik Deutschland noch in dem 

Mitgliedstaat der Europäischen Union, dem Sie angehö-
ren, von der Wählbarkeit ausgeschlossen sind.

Mit dem Antrag auf Eintragung in das Wählerverzeichnis 
oder mit den Wahlvorschlägen ist eine Versicherung an Eides 
statt abzugeben über das Vorliegen der o. g. Voraussetzun-
gen für die aktive oder passive Wahlteilnahme.

Zörbig, 16.04.2019

i. V. Andreas Voss
stellv. Bürgermeister Stadt Zörbig

Bekanntmachung für Deutsche zur Wahl zum 
Europäischen Parlament
Am 26.05.2019 von 08.00 – 18.00 Uhr findet die Wahl der Ab-
geordneten des Europäischen Parlamentes aus der Bundesre-
publik Deutschland statt.
Deutsche, die außerhalb der Bundesrepublik Deutschland le-
ben und im Bundesgebiet keine Wohnung mehr innehaben, 
können bei Vorliegen der sonstigen wahlrechtlichen Voraus-
setzungen an der Wahl teilnehmen.

Für ihre Wahlteilnahme ist u. a. Voraussetzung, dass sie
1.1 am Wahltag seit mindestens drei Monaten in den üb-

rigen Mitgliedstaaten der Europäischen Union eine 
Wohnung innehaben oder sich mindestens seit dieser 
Zeit dort gewöhnlich aufhalten (auf die Dreimonats-
frist wird ein unmittelbar vorausgehender Aufenthalt 
in der Bundesrepublik Deutschland angerechnet)
oder

1.2 entweder nach Vollendung ihres 14. Lebensjahres min-
destens drei Monate ununterbrochen in der Bundesre-
publik Deutschland eine Wohnung innegehabt oder
sich sonst gewöhnlich aufgehalten haben und dieser 
Aufenthalt nicht länger als 25 Jahre zurückliegt, oder 
aus anderen Gründen persönlich und unmittelbar Ver-
trautheit mit den politischen Verhältnissen in der Bun-
desrepublik Deutschland erworben haben und von 
ihnen betroffen sind;

2. in ein Wählerverzeichnis in der Bundesrepublik 
Deutschland eingetragen sind. Diese Eintragung er-
folgt nur auf Antrag. Der Antrag ist auf einem Form-
blatt zu stellen; er soll bald nach dieser Bekanntma-
chung abgesandt werden.

Einem Antrag, der erst am 06.05.2019 oder später bei der zu-
ständigen Gemeindebehörde eingeht, kann nicht mehr ent-
sprochen werden (§ 17 Abs. 1 Europawahlordnung)

Antragsvordrucke (Formblätter) sowie informierende Merk-
blätter können bei
· den diplomatischen und berufskonsularischen Vertretun-

gen der Bundesrepublik Deutschland,
· dem Bundeswahlleiter, Statistisches Bundesamt, Zweig-

stelle Bonn, Postfach 170377, 53029 BONN, GERMANY· 
den Kreis- und Stadtwahlleitern in der Bundesrepublik 
Deutschland

angefordert werden.
Weitere Auskünfte erteilen die Botschaften und berufskon-
sularischen Vertretungen der Bundesrepublik Deutschland.

Zörbig, 16.04.2019

i. V. Andreas Voss
stellv. Bürgermeister Stadt Zörbig

Bekanntmachung für Staatsangehörige  
der übrigen Mitgliedstaaten der 
Europäischen Union (Unionsbürger) zur Wahl 
zum Europäischen Parlament in der  
Bundesrepublik Deutschland
Am 26.05.2019 von 08.00 - 18.00 Uhr findet die Wahl der Ab-
geordneten des Europäischen Parlaments aus der Bundesre-
publik Deutschland statt.

An dieser Wahl können Sie aktiv teilnehmen, wenn Sie am 
Wahltag
1. die Staatsangehörigkeit eines der übrigen Mitgliedstaa-

ten der Europäischen Union besitzen,
2. das 18. Lebensjahr vollendet haben,


